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Unsere Leser
als Mitarbeiter

Zur Nachahmung empfohlen!
Lieber Nebi, eine mögliche und juristisch

einwandfreie Reaktion gegenüber
unverlangten Ansichtssendungen zeigt der
beiliegende Brief, den ich mit vollem Erfolg
an eine Firma sandte, die mir Produkte zur
Pflege des Autos zugestellt hatte.

Dr. H. F. Jossi, Chur

*
Sehr geehrte, liebe Herren,
ich bestätige den Empfang Ihrer Sendung

vom 16. ds. und danke Ihnen verbindlichst
für Ihr Kompliment betreffend meine
Eigenschaften als Automobilist. Ihr Vertrauen
ehrt mich.

Da ich Ihre Sendung nicht bestellt habe,
werden Sie sicher nichts dagegen einwenden,
wenn ich Ihnen anstelle einer Bezahlung
ebenfalls ein Produkt meiner eigenen Firma
in Form einer Konsultation über beliebige
Probleme des schweizerischen oder bünd-
nerischen Rechts anbiete. Mit Rücksicht auf
die herzlichen Beziehungen, die mich seit
Ihrem liebenswürdigen Schreiben mit Ihrer
Firma verbinden, werde ich dabei einen
reduzierten Stundenansatz von Fr. 40.-
anwenden, so dass Sie für Fr. 18.50 Anspruch
auf eine Konsultation von 27 Minuten und
46,2 Sekunden haben. Sie können aber auch
6 notarielle Beglaubigungen à Fr. 3- pro
Stück beziehen, wobei ich Ihnen den
Differenzbetrag von Fr.-.50 in Briefmarken
auszahlen werde.

Sollten Sie diese einmalige Gelegenheit
wider Erwarten nicht benützen wollen, so
steht es Ihnen frei, Ihre Sendung bis 30.
November nach vorheriger telefonischer
Anmeldung durch einen mit notariell beglaubigter

Vollmacht versehenen Beauftragten in
meinem Büro abholen zu lassen. Nach
Ablauf dieser Frist werde ich über die Ware
verfügen und Ihnen meine Dienste zur
Verfügung halten.

Der unfreiwillige Humor
kommt auch bei der PTT vor!

Und da soll einer noch sagen, es stimme
nicht, dass die Berner alleweil die Jurassier
bevormunden wollen. H. Letsch, Tamins

Man darf doch fragen - oder?
Warum spricht man von einem Schweizer

Handballwimder, wenn doch viele Spieler
verletzt sind und Schmerzen haben?

Peter Reichenbach, Wattwil
Warum sind manche Kreistelefondirektionen

über Jahre nicht imstande, eine ihnen
korrekt gemeldete Berufsänderung im
Telefonbuch zu berücksichtigen?

M. Käser, Worb
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pfenau der,
Gelegen!*

'Ichkaffeei

für 265 Tassen oder im günstigen

Nachfüllbeutel.
Immer mit vielen wertvollen

Silva-Punkten ausgezeichnet.

Ein Genuss, der jederzeit Freude
in den Tag bringt:

am allerbesten schmeckt er
als Milchkaffee. Auch als Café
crème wird er sehr geschätzt.

Aber Incarom muss es sein,
der gut verträgliche. Erhältlich
in Gläsern für 60 bis 183 Tassen,
in der praktischen Sparpackung

THOMY)
Denn Gutes kommt von Thömy.

Vollösiicher Extrakt aus 27% Bohnenkaffee und 23% Cichorie (Franck Aroma), mit 50% Kohlenhydraten ;
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